
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/1/19 1Ob694/78
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1979

Norm

GenG §26

HGB §54 Abs1

HGB §54 Abs2

WG Art1

Rechtssatz

Nach § 26 GenG nicht gedeckt sind außergewöhnliche Geschäfte und Geschäfte der im § 54 Abs 2 HGB bezeichneten

Art, also auch die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, auch wenn es sich dabei um nicht ungewöhnliche

Geschäfte handelt.

Entscheidungstexte

1 Ob 694/78

Entscheidungstext OGH 19.01.1979 1 Ob 694/78

6 Ob 769/81

Entscheidungstext OGH 24.03.1982 6 Ob 769/81

nur: Nach § 26 GenG nicht gedeckt sind außergewöhnliche Geschäfte. (T1) Beisatz: Bürgschaftsübernahmen sind

bei kleineren Geldinstituten keine alltäglichen Bankgeschäfte. (T2)
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